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§34
Allgemein zugängliche Flure

(1) Die nutzbare Breite allgemein zugänglicher Flure muß für den 
größten zu erwartenden Verkehr ausreichen; Flure von mehr als 30 m 
Länge sollen durch nicht abschließbare, rauchdichte Türen unterteilt 
werden, ln den Fluren ist eine Folge von weniger als 3 Stufen 
unzulässig.

(2) Wände allgemein zugänglicher Flure sind mindestens feuerhem
mend und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
in Gebäuden geringer Höhe mindestens feuerhemmend herzustellen. 
Türen müssen dicht schließen. Ausnahmen können gestattet werden, 
wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(3) Wände, Decken und Brüstungen von offenen Gängen vor den 
Außenwänden, die die einzige Verbindung zwischen Aufenthaltsräu
men und Treppenräumen herstellen, sind mindestens feuerhemmend 
und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen, in 
Gebäuden geringer Höhe mindestens feuerhemmend herzustellen.

(4) Verkleidungen einschließlich Unterdecken und Dämmstoffe aus 
brennbaren Baustoffen sind in allgemein zugänglichen Fluren und 
offenen Gängen unzulässig; dies gilt nicht in Gebäuden geringer 
Höhe.

§35
Aufzüge

(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Schächte in 
feuerbeständiger Bauart haben. In einem Aufzugsschacht dürfen bis 
zu drei Aufzüge liegen. In Gebäuden bis zu fünf Vollgeschossen 
dürfen Aufzüge ohne eigene Schächte innerhalb der Umfassungswän
de des Treppenraumes liegen. Sie müssen sicher umkleidet sein.

(2) Der Fahrschacht muß zu lüften und mit Rauchabzugsvorrichtun
gen versehen sein. Die Rauchabzugsöffnungen in Fahrschächten 
müssen eine Größe von mindestens 2,5 v.H. der Grundfläche des 
Fahrschachtes, mindestens jedoch von 0,10 m2 haben.

(3) Fahrschachttüren und andere Öffnungen in feuerbeständigen 
Schachtwänden sind so herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht in 
andere Geschosse übertragen werden.

(4) Bei Aufzügen, die außerhalb von Gebäuden liegen oder die nicht 
mehr als drei übereinanderliegende Geschosse verbinden, sowie bei 
vereinfachten Güteraufzügen, Kleingüteraufzügen, Mühlenaufzügen, 
Lagerhausaufzügen, Behindertenaufzügen und bei Aufzugsanlagen, 
die den aufgrund der Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften nicht 
unterliegen, können Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 gestattet 
werden, wenn wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes 
Bedenken nicht bestehen.

(5) In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen müssen Aufzüge 
in ausreichender Zahl eingebaut werden, von denen einer auch zur 
Aufnahme von Lasten, Krankentragen und Rollstühlen geeignet sein 
muß. Hierbei ist das oberste Vollgeschoß nicht zu berücksichtigen, 
wenn seine Nutzung einen Aufzug nicht erfordert. Fahrkörbe zur 
Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzbare Grundfläche 
von mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhles von 
mindestens 1,10 mx 1,40 m haben; Türen müssen eine lichte Durch
gangsbreite von mindestens 0,83 m haben. Vor den Aufzügen muß 
eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein. Zur Aufnahme 
von Rollstühlen bestimmte Aufzüge sollen von der öffentlichen 
Verkehrsfläche stufenlos erreichbar sein und stufenlos erreichbare 
Haltestellen in allen Geschossen mit Aufenthaltsräumen haben. 
Haltestellen im obersten Geschoß, im Erdgeschoß und in den 
Kellergeschossen können entfallen, wenn sie nur unter besonderen 
Schwierigkeiten hergestellt werden können.

§36
Fenster, Türen, Kellerlichtschächte

(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom 
Innern des Gebäudes oder von Loggien und Baikonen aus gereinigt 
werden, so sind Vorrichtungen, wie Aufzüge, Halterungen oder 
Stangen anzubringen, die eine Reinigung von außen ermöglichen.

(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden 
allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu 
kennzeichnen, daß sie leicht erkannt werden können. Für größere 
Glasflächen können Schutzmaßnahmen zur Sicherung des Verkehrs 
verlangt werden.

(3) Gemeinsame Kellerlichtschächte für übereinanderliegende Kel
lergeschosse sind unzulässig.

(4) Öffnungen und Fenster, die als Rettungswege dienen, müssen im 
Lichten mindestens 0,90 mx 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m 
über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese Öffnun
gen in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante 
oder ein davorliegender Austritt von der Traufkante nur so weit 
entfernt sein, daß Personen sich bemerkbar machen und von der 
Feuerwehr gerettet werden können.

§37
Umwehrungen und Abdeckungen

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind Flächen, die im 
allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 
1 m tiefer liegende Flächen angrenzen, zu umwehren. Dies gilt nicht, 
wenn die Umwehrung dem Zweck der Flächen widerspricht, wie bei 
Verladerampen, Kais und Schwimmbecken.

(2) Nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, 
die im allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, sind zu umwehren, 
wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen.

(3) Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflä
chen liegen, sind zu umwehren oder verkehrssicher abzudecken; 
liegen sie in Verkehrsflächen, so sind sie in Höhe der Verkehrsfläche 
verkehrssicher abzudecken. Abdeckungen an und in öffentlichen 
Verkehrflächen müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein.

(4) Fensterbrüstungen müssen bis zum fünften Vollgeschoß minde
stens 0,80 m, über dem fünften Vollgeschoß mindestens 0,90 m hoch 
sein. Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere 
Vorrichtungen, wie Geländer, die nach Absatz 5 vorgeschriebenen 
Mindesthöhen eingehalten werden. Im Erdgeschoß können geringere 
Brüstungshöhen gestattet werden.

(5) Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben:
1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen 

in begehbaren Decken, Dächern sowie 
Umwehrungen von Flächen mit einer
Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m....................................... 0,90 m,

2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 m
Absturzhöhe........................................................................  1,10 m.
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§38
Leitungen, Lüftungsanlagen, Installationsschächte, 

Installationskanäle

(1) Leitungen dürfen durch Brandwände, durch Wände nach §29 
Absatz 1 Satz 2, durch Treppenraumwände sowie durch Trennwände 
und Decken, die feuerbeständig sein müssen, nur hindurchgeführt 
werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu 
befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; dies gilt 
nicht für Decken innerhalb von Wohnungen.

(2) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie 
dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht 
beeinträchtigen.

(3) Lüftungsleitungen sowie deren Verkleidungen und Dämmstoffe 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; Ausnahmen kön
nen gestattet werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht 
bestehen. Lüftungsanlagen, außer in Gebäuden geringer Höhe, und 
Lüftungsanlagen, die Brandwände überbrücken, sind so herzustellen, 
daß Feuer und Rauch nicht in Treppenräume, andere Geschosse oder 
Brandabschnitte übertragen werden können.


